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MUSTER - Achtung: Bitte für jeden Zuwendungsbescheid neu erstellen, da das Datum des Bescheides und die Dauer 
der Speicherung einzutragen sind! 

 

DATENSCHUTZINFORMATION 

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte 

- Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) - 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

Sie nehmen an einer durch die Europäische Union und das Land Brandenburg geförderten Veran-
staltung teil. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Ihre personenbezogenen Daten mittels 
Teilnehmerlisten erhoben. Diese Datenerhebung ist gemäß Artikel 6 Buchstaben c und e der 
DSGVO rechtmäßig und zulässig.  

Nachfolgend möchten wir Sie über die Einzelheiten der Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 der 
DSGVO informieren. 

1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich  
wenden? 

Sie erreichen unsere/n Datenverantwortliche(n) unter: 

Name       

Adresse       

Telefonnummer       

E-Mail-Adresse       

2 Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage? 

Ihre Daten (Name, Vorname und Adresse) werden von der/dem Datenverantwortlichen im 
Einklang mit dem Artikel 6 Buchtstabe c erhoben. Die Pflicht zur Erhebung ergibt sich für 
die/den Datenverantwortliche(n) aufgrund der Förderung der Veranstaltung aus dem  
Zuwendungsbescheid vom       . 

Ihre Daten werden an die zuständige Bewilligungsbehörde (ILB) zu Prüfzwecken weiter-
geleitet und dort auf Grundlage des Artikels 6 Buchstabe e rechtmäßig verarbeitet.  

Die Angaben dienen ausschließlich dem Zweck der Überprüfung der tatsächlichen Durch-
führung des geförderten Vorhabens. Ihre Angaben können gemäß der Ziff. 7.3 den  
ANBest-EU ggf. auch durch die anderen Prüfeinrichtungen im Rahmen der Umsetzung 
des ELER wie die Europäische Kommission, den Europäischen Rechnungshof, den Bun-
desrechnungshof, den Landesrechnungshof, das Fachministerium, die Verwaltungsbe-
hörde ELER, die Zahlstelle, die Bescheinigende Stelle zum Zweck der Überprüfung der 
tatsächlichen Durchführung des geförderten Vorhabens eingesehen werden. 

3 Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Die Dauer der Speicherung Ihrer Daten ergibt sich aus den Aufbewahrungsfristen gemäß 
dem Zuwendungsbescheid vom         und endet am       . 
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